
AGSG: Art. 8 Mahn- und Vollstreckungsgebühren der Versicherungsträger

Art. 8  Mahn- und Vollstreckungsgebühren der Versicherungsträger 
 
Die landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger können nach Maßgabe ihrer Satzung für Mahnungen 
und Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren Kosten erheben.


